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ren, um die von der Straftat ausgehenden Gefahren ( insbe

sondere durch sie verursachte Schäden) abzuwehren. Da die 

Handlungsmögl ichkeiten der Strafprozeßordnung vor Einlei

tung des Ermit t lungsverfahrens in der Regel nicht den Erfor

dernissen einer Gefahrenabwehr entsprechen (die entscheidenden 

Zwangsmaßnahmen sind dem Ermit t lungsverfahren Vorbehalten),  

ist  das VP-Gesetz dann oft  die einzige Rechtsgrundlage für 

die Real is ierung dieser Sofortmaßnahmen. Eine wesentl iche Vor

aussetzung für die Durchführung der effekt ivsten und unum

gängl ichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr ist  die exakte Fest

stel lung der wirkenden Gefahr und ihrer Ursachen und Bedin

gungen. Da die wirkende Gefahr von einer Straftat ausgeht,  

kann mit  der genauen Feststel lung dieser Gefahr und ihrer Ur

sachen und Bedingungen gleichzeit ig zu einem gewissen Grade 

die Straftat vor der Einlei tung eines Ermit t lungsverfahrens 

aufgeklärt  werden. Der Umfang dieser Aufklärung wird jedoch 

grundsätzl ich von den zur Gefahrenabwehr benöt igten Informa

t ionen best immt. Er ist  gegenüber dem Umfang der Ermit t lungen 

gemäß § 101 StPO stark eingeschränkt.

Inwieweit  die Straftat oder die andere Rechtsverletzung (schon) 

mit  den Handlungsmögl ichkeiten der StrafProzeßordnung oder 

anderer recht l icher Best immungen oder (noch) mit  den Befugnis

sen des VP-Gesetzes aufgeklärt  werden kann, r ichtet s ich je

wei ls nach den Gesamtumständen der einzelnen Rechtsverletzung 

und der im speziel len Fal l  angestrebten pol i t isch-operat iven 

Zielsetzung.

Bei derart igen Entscheidungen sol l te davon ausgegangen werden, 

daß die Strafprozeßordnung für die staat l ichen Untersuchungs- 

organe die ihre Tät igkeit  best immende (entscheidende) Handlungs

grundlage Ist .  Ihre Potenzen in der Phase vor Einlei tung des 

Ermit t lungsverfahrens wurden berei ts in den Kapiteln 1 und 2 

deut l ich gemacht.  Die StrafProzeßordnung kann z. B. grundsätz

l ich immer beim "Einschreiten gegen fr ische Taten" genutzt 

werden. Die Untersuchungsorgane sol l ten nur dann auf der Grund-


